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	Die vorzeitige Prüfungszulassung: Antrags- und Anhörungsverfahren (Muster)


	Zweck: Es wird eine Arbeitshilfe zur Leistungsbeurteilung zur Verfügung gestellt, um das Verfahren auf vorzeitige Prüfungszulassung zu vereinfachen und die einschlägigen Anliegen / Rechte besser zu schützen.


	Kriterien des Produkts

· Ein Rückmeldeformular sowie 2 Anschreiben für die zuständige Stelle: je 1 an den Ausbildungsbetrieb und an die verantwortliche Berufsschule

· kurze Hinweise zu den Hintergründen der Anfrage

· einfach auszufüllender Rückmeldebogen



	Arbeitshilfe 
· Muster für Anschreiben und Rückmeldung

Hinweise 

· Eines besonderen Antragsformulars bedarf es nicht, da der Antrag durch den Auszubildenden auch formlos gestellt werden kann. Wichtig ist, dass Ausbildungsbetrieb und Schule angehört werden.

· Die Anhörung der Schule kann auch ersetzt werden durch ein aussagekräftiges „letztes“ Zeugnis der Berufsschule
· Den Zulassungsantrag finden Sie im Produkt 01240

· Soweit es die eingesetzte EDV zulässt, sollte der Rückmeldebogen bereits weitestgehend die Personaldaten der Auszubildenden beinhalten

· Bei widersprechenden Stellungnahmen sollten im Einzelfall detaillierte Begründungen eingefordert werden
· Vgl. auch Empfehlungen des Hauptausschusses des BiBB vom 27. Juni 2008
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Berufliche Bildung
und Prüfungswesen


5. September 2008
Ihr Zeichen:       
Unser Zeichen: VI Mu
Ansprechpartnerin:

Melanie Mustersachbearbeiterin
Tel 
0511 3 48 59 - 26
Fax 
0511 3 48 59 - 32

musterfrau@hwk-musterstadt.de

Handwerkskammer Musterstadt
Musterallee1

12345 Musterstadt
info@hwk-musterstadt.de
www.pruefung-2000plus.de
Präsident:

Walter Mustermann
Hauptgeschäftsführer:

Jens Musterling
Musterstädter Volksbank

BLZ 251 124 01

Konto 13 405 800

IBAN DE 32 33519 0001 0013 4058 00

BIC (Swift-Code) VOMuDE1MXXX

Sparkasse Musterstadt
BLZ 250 597 80

Konto 865 129
IBAN DE 57 2642 0180 0000 8657 70

BIC (Swift-Code) SPKMDE2MXXX

Handwerkskammer Musterstadt
Berufliche Bildung und Prüfungswesen ∙  Postfach 23 45  ∙  12345 Musterstadt
Frau Friseurmeisterin

Marion Musterhandwerkerin

Musterweg 4A

66666 Musterhausen
Anhörung wegen des Antrags auf vorzeitige Zulassung zur Gesellenprüfung

Hier:
Prüfungsbewerberin Martina Musterlehrling, Friseurin
Sehr geehrte     ,

Ihre Auszubildende Frau Martina Musterlehrling hat am 30. August 2008 beantragt, vorzeitig zur Gesellenprüfung im Ausbildungsberuf Friseurin zugelassen zu werden. Frau Musterlehrling möchte die Gesellenprüfung bereits im Winter 2008/2009 anstatt zum Regeltermin Sommer 2009 ablegen.
Rechtsgrundlage: § 37 Abs. 1 Handwerksordnung (HwO).

Die Auszubildende kann nach Anhörung der/des Ausbildenden und der Berufsschule vor Ablauf ihrer Ausbildungszeit zur Gesellenprüfung nur dann zugelassen werden, wenn ihre Leistungen dies rechtfertigen. Diese Regelung ist als Ausnahmevorschrift eng auszulegen. Eine vorzeitige Zulassung kommt nur bei überdurchschnittlichen Leistungen in Betracht, also bei mindestens “guten” Noten (im Durchschnitt besser als Note 2,49) und es daher nicht unwahrscheinlich ist, dass sie/er die Gesellenprüfung erfolgreich abschließen wird. 
Als verantwortliche Ausbildende müssten Sie gewährleisten, dass in der dann verkürzten Ausbildungszeit alle Kenntnisse und Fertigkeiten vermittelt werden.

Bitte füllen Sie dass beigefügte Formular aus und senden es uns bis zum 15. Oktober 2008 zurück.

Einen Zulassungsantrag für die Gesellenprüfung haben wir beigelegt, welchen Sie dann bitte ebenfalls mit den notwendigen Unterlagen bis zum 15. Oktober 2008 bei uns einreichen.
Achten Sie darauf, dass Sie dem Antrag auf Zulassung zur Prüfung bitte auch folgendes beilegen:

· die Bescheinigung über die Zwischenprüfung 

· die ordnungsgemäß geführten Ausbildungsnachweise 
Mit freundlichen Grüßen
Melanie Mustersachbearbeiterin
Handwerkskammer Musterstadt
Berufliche Bildung und Prüfungswesen ∙  Postfach 23 45  ∙  12345 Musterstadt
An die

BBS Körperpflegeberufe

Musterweg 33

66666 Musterburg

Berufliche Bildung
und Prüfungswesen


5. September 2008
Ihr Zeichen:       
Unser Zeichen: VI Mu

Ansprechpartnerin:

Melanie Mustersachbearbeiterin
Tel 
0511 3 48 59 - 26
Fax 
0511 3 48 59 - 32

musterfrau@hwk-musterstadt.de

Handwerkskammer Musterstadt

Musterallee1

12345 Musterstadt

info@hwk-musterstadt.de
www.pruefung-2000plus.de
Präsident:

Walter Mustermann

Hauptgeschäftsführer:

Jens Musterling

Musterstädter Volksbank

BLZ 251 124 01

Konto 13 405 800

IBAN DE 32 33519 0001 0013 4058 00

BIC (Swift-Code) VOMuDE1MXXX

Sparkasse Musterstadt

BLZ 250 597 80

Konto 865 129

IBAN DE 57 2642 0180 0000 8657 70

BIC (Swift-Code) SPKMDE2MXXX

Anhörung wegen des Antrags auf vorzeitige Zulassung zur Gesellenprüfung

Hier:
Prüfungsbewerberin Martina Musterlehrling, Friseurin
Sehr geehrte     ,

die Auszubildende Frau Martina Musterlehrling hat am 30. August 2008 beantragt, vorzeitig zur Gesellenprüfung im Ausbildungsberuf Friseurin zugelassen zu werden. Frau Musterlehrling möchte die Gesellenprüfung bereits im Winter 2008/2009 anstatt zum Regeltermin Sommer 2009 ablegen.
Rechtsgrundlage: § 37 Abs.1 Handwerksordnung (HwO).

Die Auszubildende kann nach Anhörung der/des Ausbildenden und der Berufsschule vor Ablauf ihrer Ausbildungszeit zur Gesellenprüfung nur dann zugelassen werden, wenn ihre Leistungen dies rechtfertigen. Diese Regelung ist als Ausnahmevorschrift eng auszulegen. 
Eine vorzeitige Zulassung kommt nur in Betracht bei überdurchschnittlichen Leistungen in den prüfungsrelevanten Fächern oder Lernfeldern. Dies erfordert mindestens “gute” Noten (im Durchschnitt besser als Note 2,49), so dass es nicht unwahrscheinlich ist, dass die Gesellenprüfung erfolgreich abgeschlossen wird. 
Bitte füllen Sie dass beigefügte Formular aus und senden es uns bis zum 15. Oktober 2008 zurück.

Mit freundlichen Grüßen

Melanie Mustersachbearbeiterin
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Rückmeldung zur Anhörung wegen vorzeitiger Zulassung zur Abschluss-/ Gesellenprüfung 
im Ausbildungsberuf

zum/ zur …………………………………………………………….

Die/Der Auszubildende .......................................................................................................

wohnhaft ..............................................................................................................................

beschäftigt im Ausbildungsbetrieb .......................................................................................

beabsichtigt eine vorzeitige Zulassung zur Abschluss- / Gesellenprüfung im o.a. Ausbildungsberuf 

Stellungnahme: 

Wir haben gegen eine vorzeitige Zulassung 

 FORMCHECKBOX 

keine Bedenken, weil wir die aktuellen Leistungen mit „gut“ und besser beurteilen 

 FORMCHECKBOX 

Bedenken, weil wir die aktuellen Leistungen schlechter als „gut“ bewerten, konkret mit der Note …………………………………...…………
Weitere Begründung: _______________________________________



_________________________________________________________




_________________________________________________________



_________________________________________________________

......................................, den .......................

...................................................
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Absender:
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Handwerkskammer Musterstadt


Handwerkerplatz 11


22222 Musterstadt
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